
An den 
 

Kreisjägermeister 
 

(abzugeben mit dem Streckenbericht) 
 
 
 Meldebogen  

zum Abschuss von Kormoranen (§ 6 Kormoranverordnung) 
Spätestens bis zum 15. Februar eines jeden Jahres 

Bezeichnung des Hegerings / Reviers 

Jagdausübungsberechtigter oder Beauftragter 

Name              Vorname 

Gesamtzahl der Abschüsse 

Tage der einzelnen Abschüsse                Ort und das Gewässer/der Gewässerabschnitt/der Teichwirtschaftsbetrieb 

Aufschrift des Ringes, wenn Tiere beringt 
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